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Irren ist erblich 
Grundlegend für jede Erbteilung ist ein kon-
solidiertes Inventar, welches die einzelnen 
Aktiven und Passiven des Nachlasses wie-
dergibt. Anhand dieses Inventars werden 
die entsprechenden Wertquoten der Erben 
gebildet. Nachdem festgestellt wurde, wer 
wie viel erhält, geht es darum, die Erb-
schaft effektiv aufzuteilen. Hier kann es 
aufgrund der Zusammensetzung der Erben-
gemeinschaft und der Erbschaft sein, dass 
ein Erbe Bargeld, der andere Hausrat und 
die Lieblingstochter Bilder, Silberbesteck 
und Kassenobligationen erhält. Für das In-
ventar wurden diese Erbstücke vorgängig 
bewertet und durch den gemeinsamen Be-
schluss der Erben mit dem Erbteilungsver-
trag zugewiesen.

In einem neueren Entscheid des Bundes-
gerichts wurde nun die Frage behandelt, ob 
und gegebenenfalls wie, vorzugehen ist, 
wenn sich herausstellt, dass die Bilder in 
der Erbschaft ein zigfaches des Vereinbar-
ten an Wert haben. Wie vorgängig be-
schrieben, hatten die Erben einen Erbtei-

lungsvertrag abgeschlossen, der die Erb-
schaftsstücke entsprechend ihrer Wert-
quoten aufteilte. Dabei wurden im Inventar 
ebenfalls zwei Bilder aus dem Nachlass 
aufgeführt. Für deren Wertbestimmung 
wurde einerseits der ursprüngliche Kauf-
preis berücksichtigt und andererseits eine 
oberfl ächliche Schätzung durchgeführt. 
Der dabei ermittelte Wert betrug Fr.  25000 
bzw. Fr. 50000 und wurde von den Erben 
um jeweils Fr. 25000 erhöht. Dies ist ohne 
weiteres möglich, da die Erben selber ent-
scheiden, welchen Wert Erbschaftsstücke 
für sie haben (dies ist insbesondere bei Stü-
cken wichtig, die primär einen emotionalen 
Wert besitzen oder Wertschwankungen 
unterliegen). Die Rechtswirkung des ver-
einbarten Wertes beschränkt sich aber auf 
die Erbteilung. Es ist also nicht möglich, aus 
steuerlichen Gründen unrealistisch tiefe 
Werte zu vereinbaren.

Im vorliegenden Fall entschied sich die 
Tochter dazu, die Bilder neu schätzen und 
anschliessend versteigern zu lassen. Dabei 

erzielten die beiden Bilder einen Erlös von 
umgerechnet fast Fr. 28 Mio. und über CHF 
25 Mio. Nicht weiter verwunderlich, ärger-
te sich der Bruder über alle Massen, denn 
sein Anteil an der Erbschaft bzw. den Bil-
dern richtete sich nach dem tieferen Wert 
im Erbteilungsvertrag. In der Folge machte 
er vor Gericht einen sogenannten Grundla-
genirrtum betreffend den wirklichen Wert 
der Bilder geltend. Der Grundlagenirrtum ist 
in Art. 24 Abs. 1 Ziffer 4 des Obligationen-
rechts geregelt und setzt zweierlei voraus. 
Einerseits ist es nötig, dass der ehemals 
angenommene Wert der Bilder und ihre 
Übertragung auf die Tochter für den Bruder 
persönlich grundlegend für den Vertragsab-
schluss waren. Er hätte den Erbteilungsver-
trag in dieser Form also nicht abgeschlos-
sen, wenn ihm der wirkliche Wert der Bil-
der bewusst gewesen wäre. Andererseits 
wird vorausgesetzt, dass sich der Bruder 
nach Treu und Glauben auf die Richtigkeit 
des Wertes der Bilder verlassen durfte. Für 
die Schwester muss es also unstatthaft 

sein, am Inhalt des geschlossenen Erbtei-
lungsvertrags festzuhalten. Spannend wird 
es in denjenigen Fällen eines Irrtums, wo 
der Irrende fahrlässig gehandelt hat. Das 
wäre z. B. der Fall, wenn der Bruder ernst zu 
nehmende Hinweise auf den wirklichen 
Wert der Bilder ignoriert hätte. Es müsste 
dann abgewägt werden, ob noch ein Grund-
lagenirrtum gegeben ist oder nicht. Denn 
das Gesetz schützt den Grobfahrlässigen 
nicht mehr vor den Folgen seines Irrtums.

Im Entscheid des Bundesgerichts wurde 
der Grundlagenirrtum bejaht und der Erbtei-
lungsvertrag damit hinfällig. Die Erbteilung 
ist daher neu zu vereinbaren und der Erlös 
der Bilder miteinzubeziehen. Um solche 
Konstellationen zu verhindern, empfi ehlt es 
sich, im Erbteilungsvertrag eine Gewinnbe-
teiligung für sensible Erbstücke zu verein-
baren und den Vertrag vor dessen Unter-
zeichnung vom Fachmann prüfen zu lassen.

Niklaus Rechtsanwälte
Jürg Niklaus �

Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband
Lagerstrasse 14
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 50
www.zbv.ch

Für die Bauernfamilien!
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Mit uns planen Sie

Ihre Zukunft: fl exibel

gespart!

Zu verkaufen
Milchwirtschaftsbetrieb mit 100 ha LN
inkl. Pachtland. 600 bis 1’000 m.ü.M.
20% Bergzone 1 und 80% Bergzone 2

Im Berner-Jura Nähe Moutier
5 km von der Sprachgrenze entfernt.

Boden ist 20 % eben, 70% leicht hangig,
10 % hangig.

410’000 kg Milchlieferrecht
90’000 kg für Kalbermast

Freilaufstall mit Liegeboxen.
Baujahr 2000, Melkroboter,

Harvestorsilo, Kranscheune, Heustock,
Heubelüftung mit Dachwärme.

Solardach mit 560m2

Grosses Wohnhaus. Baujahr 2000
Eigene Wasserversorgung
Übernahme Frühjahr 2014

oder nach Vereinbarung

Im Auftrage und
Sie erhalten Unterlagen von:

Alois Dähler
Landwirt
Liegenschaftenvermittlung GmbH
Eichhof
8558 Helsighausen Thg.
Tel. 052 762 74 74
alois.daehler@gmail.com

Alois Dähler
Landwirt

Liegenschaftenvermittlung

Architektur & Holzbau als Gesamtleistung

strueby.ch
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AUFRUF AN ALLE ZÜRCHER BAUERNFAMILIEN

Auf jeden Bogen 10 Unterschriften
Liebe Bauernfamilien
Liebe Leserinnen und Leser 
 unseres «Zürcher Bauer»

Die Schweizer Landwirtschaft mobi-
lisiert zur Unterschriftensammlung. 
Der Startschuss zur Volksinitiative 
für Ernährungssicherheit ist erfolgt. 
In der heutigen Ausgabe fi nden Sie als 
Einlage einen Unterschriftenbogen. 
Jede Bauernfamilie und jede Leserin 
oder Leser des «Zürcher Bauers» ist 
aufgefordert, 10 Unterschriften von 
stimmberechtigten Personen einzu-
holen. Bitte beachten Sie, ein Unter-
schriftenbogen erfasst ausschliess-
lich Personen mit Stimmrecht inner-
halb der auf dem Bogen genannten 
politischen Gemeinde. Der vollstän-
dig ausgefüllte Bogen wird  gefaltet 
und wenn immer möglich bereits am 
Montag, 16. Februar 2014 an die auf 
der Rückseite aufgeführte Adresse in 
Biel gesendet. Eine Vollzugsmeldung 
an den Gemeindeverantwortlichen 

oder direkt an den ZBV www.zbv.ch 
Kontaktformular, wird sehr begrüsst. 
Im nächsten «Zürcher Bauer» wird 
über den kantonalen Zwischenstand 
informiert.

Der Zürcher Bauernverband setzt 
alles daran, dass diese Unterschrif-
tensammlung bereits am ersten Sam-
meltag zum Erfolg wird. An über 150 
Standorten wollen wir präsent sein. 
Wir danken vorweg sämtlichen Ge-
meindeverantwortlichen und Grup-
penchefs für den Einsatz in  allen Re-
gionen unseres Kantons. Zusammen 
mit Ihren Helferinnen und Helfern 
müssen Sie auf Konsumentinnen und 
Konsumenten, Bürgerinnen und Bür-
ger zugehen, sie auf unsere Initiative 
ansprechen und von der Unterzeich-
nung überzeugen. Plakate sollen auf 
die Unterschriftensammlung hinwei-
sen, ein Flyer «Ernährungssicherheit 
dank Inlandproduktion» unterstützt 
auch Sie, um gezielte Fragen kurz zu 
beantworten.  Weitere Unterstützung 

fi nden Sie unter www.ernaehrungs
sicherheit.ch. Der Start unseres Volks-
begehrens deckt sich mit einer sorg-
fältigen Analyse zur weltweiten Ver-
sorgung unserer rasant wachsenden 

Bevölkerung. Das Thema ist medial  
aktuell. Gehen Sie spontan und über-
zeugt auf Personen zu, Sie werden 
feststellen, das Thema bewegt. Sie 
sind nicht alleine unterwegs, die 

Landwirtschaft sammelt am 15. Feb-
ruar in der ganzen Schweiz.

Die Ernährungssicherheit soll mit 
Unterstützung unserer Bevölkerung 
in der Bundesverfassung verankert 
werden. Helfen Sie mit, jede Unter-
schrift ist ein wichtiger Beitrag an die 
nächste Generation. Viel Erfolg!

Hans Frei, 
Präsident Zürcher Bauernverband �
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Nr. Name                                          Vorname
(handschriftlich und möglichst in Blockschrift)

Geburtsdatum
(Tag        |   Monat     | Jahr)

Wohnadresse
(Strasse und Hausnummer)

Eigenhändige Unterschrift

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Eidgenössische Volksinitiative «Für Ernährungssicherheit»

Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird 
wie folgt geändert:

Art. 104a  Ernährungssicherheit (neu)

1 Der Bund stärkt die Versorgung der Bevöl-
kerung mit Lebensmitteln aus vielfältiger  und 
nachhaltiger einheimischer Produktion; dazu trifft 
er wirksame Massnahmen insbesondere gegen 
den Verlust von Kulturland einschliesslich der 
Sömmerungsfläche und zur Umsetzung einer 
Qualitätsstrategie. 

2 Er sorgt dafür, dass der administrative Aufwand 
in der Landwirtschaft gering ist und die Rechts-
sicherheit und eine angemessene Investitionssi-
cherheit gewährleistet sind.

Art. 197 Ziff. 11 (neu)
11. Übergangsbestimmung zu Art. 104a (Ernäh-
rungssicherheit)

Der Bundesrat beantragt der Bundesversamm-
lung spätestens zwei Jahre nach Annahme von 
Artikel 104a durch Volk und Stände entsprechen-
de Gesetzesbestimmungen.

Im Bundesblatt veröffentlicht am 04.02.2014; Ablauf der Sammelfrist: 04.08.2015. Die unterzeichneten stimmberechtigen Schweizer Bürgerinnen 
und Bürger stellen hiermit, gestützt auf Art. 34, 136, 139 und 194 der Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die 
politischen Rechte, Art. 68ff, folgendes Begehren:

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtige unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten 
stimmberechtigt sind. Bürgerinnen und Bürger, die das Begehren unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen. Wer bei einer Unterschrif-
tensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative fälscht, macht sich strafbar 
nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches.

Die Liste ist vollständig oder teilweise ausgefüllt sofort zurücksenden an: «Initiative für Ernährungssicherheit», Postfach 4164, 2500 Biel 4.

Durch die zuständige Behörde auszufüllen:

Die untenstehende Stimmrechtsbescheinigung wird durch das Initiativkomitee eingeholt. Bitte leer lassen.

Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, diese Volksinitiative mit absoluter Mehrheit der noch 
stimmberechtigten Mitglieder zurückzuziehen: Ritter Markus, Nationalrat, Präsident SBV, Krans 4, 9450 Altstätten; Bourgeois Jacques, Nationalrat,  
Direktor SBV, Rte de l’Otierdo 39, 1754 Avry; Glauser Fritz, Rte de Villarimboud 27, 1553 Châtonnaye; Frei Hans, Lindenhof, 8105 Watt;  
Bühler Christine, Les Cerisiers, 2710 Tavannes; Joder Rudolf, Nationalrat, Riedlistrasse 27a, 3123 Belp; Graber Samuel, Reust 65, 3623 Horrenbach; 
Walter Hansjörg, Nationalrat, Greuthof, 9545 Wängi; Bossi Emilio, azienda agricola, 6775 Ambri; Giroud Willy, Chemin de la Praille 17, 1920 Martigny; 
Hassler Hansjörg, Nationalrat, Cultira, 7433 Donat; Hausammann Markus, Nationalrat, Hauptstrasse 170, 8585 Langrickenbach; Kern Hanspeter, Dorf-
strasse 61, 8454 Buchberg; Kolly Olivier, Rte de la Scie 16, 1669 Albeuve; Lütolf Jakob, Föhrenhof, 6242 Wauwil; Maigre Dominique, Rte de Soral 99, 
1233 Bernex; Murer Josef, Inkenberg, 6340 Baar; Nicod-Etter Bernard, Rte des Vuarennes 10, 1523 Granges-près-Marnand; Pellaux Yves, Rue de la 
poste 1, 1405 Pomy; Peter Liselotte, Dorfstrasse 6, 8546 Kefikon; Roy Anne, Rue des Planchettes 67, 2900 Porrentruy; Rüegsegger Hans Jörg, Oech-
tlenweg 2, 3132 Riggisberg; Schneider Urs, Thurtalstrasse 6, 8514 Amlikon-Bissegg; Stricker Alfred, Reute 77, 9063 Stein; Villiger-Matter Andreas, 
Holderstock, 5643 Sins; Vögtli Andreas, Liestalerstrasse 21, 4413 Büren; Willener Walter, Ch. des Abbesses 35, 2012 Auvernier. 

Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt 
hiermit, dass obenstehende __________ (Anzahl) 
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Volks-
initiative in eidgenössischen Angelegenheiten 
stimmberechtigt sind und ihre politischen Recht in 
der erwähnten Gemeinde ausüben. 

Ort:   Datum:

Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson 
(eigenhändige Unterschrift und amtliche Eigen-
schaft) :

Amtsstempel:

Eigenhändige Unterschrift

Eidgenössische Volksinitiative «Für Ernährungssicherheit»

Art. 197 Ziff. 11 (neu)
11. Übergangsbestimmung zu Art. 104a (Ernäh
rungssicherheit)

Der Bundesrat beantragt der Bundesversamm
lung spätestens zwei Jahre nach Annahme von 
Artikel 104
de Gesetzesbestimmungen.

Die unterzeichneten stimmberechtigen Schweizer Bürgerinnen 
und Bürger stellen hiermit, gestützt auf Art. 34, 136, 139 und 194 der Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die 

unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten 
 unterzeichnen. Wer bei einer Unterschrif

tensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative fälscht, macht sich tensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative fälscht, macht sich tensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für eine V

 zurücksenden an: «Initiative für Ernährungssicherheit», Postfach 4164, 2500 Biel 4.

Die untenstehende Stimmrechtsbescheinigung wird durch das Initiativkomitee eingeholt. Bitte leer lassen.

Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, diese Volksinitiative mit absoluter Mehrheit der noch 
 Nationalrat, Präsident SBV, Krans 4, 9450 Altstätten; 

Frei Hans, Lindenhof, 8105 Watt; 
Graber Samuel

Giroud Willy, Chemin de la Praille 17, 1920 Martigny; 
, Nationalrat, Hauptstrasse 170, 8585 Langrickenbach; 

, Föhrenhof, 6242 Wauwil; 
, Rte des Vuarennes 10, 1523 Granges-près-Marnand; 

, Rue des Planchettes 67, 2900 Porrentruy; 
, Reute 77, 9063 Stein; 

, Ch. des Abbesses 35, 2012 Auvernier. 

Amtsstempel:

Wir müssen heute handeln, um die Versorgung der Bevöl-
kerung mit Lebensmitteln aus einer vielfältigen, nachhal-
tigen, inländischen Produktion in Zukunft zu sichern!

Was spricht für eine Unterstützung der 
«Initiative für Ernährungssicherheit»?

Zusätzliche Unterschriftenbogen, Kontoangaben 
für finanzielle Unterstützung sowie weitere Infor-
mationen siehe:

www.ernaehrungssicherheit.ch

«Initiative für Ernährungssicherheit»
Postfach 4164
2500 Biel 4

 � Sie nimmt die internationalen und nati-
onalen Entwicklungen vorweg und hilft, 
diese zu meistern: Bevölkerungswachs-
tum, Klimawandel, Ressourcenverknap-
pung.

 � Sie sichert die Versorgung der Schweizer 
Bevölkerung mit einheimischen Lebens-
mitteln langfristig.

 � Sie schützt das für die Agrarproduktion 
unerlässliche Kulturland besser.

 � Sie hält das  Qualitätsniveau der Lebens-
mittel in unserem Land hoch. 

 � Sie gibt den Schweizer Bauernfamilien 
eine Perspektive. 

«Initiative für Ernährungssicherheit»

Nicht Abtrennen! Zum Einsenden lediglich falten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

A Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

I N FO

Jede Unterschrift 
zählt!
Bitte beachten
Die Schweizer Landwirtschaft soll auch 
in Zukunft in der Lage sein, die Bevölke-
rung mit einheimischen Produkten zu 
versorgen. Damit diese Forderung vors 
Volk kommt, braucht es 100 000 Unter-
schriften, ein entsprechender Bogen ist 
dieser Zeitung beigelegt. 

Wir bitten daher alle Bauernfamilien 
eindringlich, den Unterschriftenbogen 
herauszunehmen und mit Familie, Mit-
arbeitenden, Nachbarn oder Freunden 
auszufüllen. Beachten Sie, dass nur 
 Personen aus der gleichen politischen 
Gemeinde auf dem gleichen Bogen unter-
schreiben dürfen. Zusätzliche Unter-
schriftenbögen können von der Internet-
seite www.ernaehrungssicherheit.ch 
heruntergeladen und ausgedruckt wer-
den. Senden Sie die gefalteten, mit mög-
lichst vielen Unterschriften versehenen 
Einzelbogen (Geschäftsantwortsendung) 
oder mehrere Unterschriftenbögen zu-
sammen, in einem frankierten Couvert 
an die angegebene Adresse in Biel. Wir 
haben eine dort ansässige Behinderten-
werkstatt mit der Beglaubigung der Un-
terschriften betraut. 

Die Initiative ist ein Generationenpro-
jekt, das die Ernährungssicherheit für die 
Bevölkerung auf längere Sicht stärkt und 
den Bauernfamilien eine verbesserte Zu-
kunftsperspektive verschafft. Sie ist voll 
und ganz im Sinn der Landwirtschaft und 
im Interesse des Landes. Besten Dank 
für die Unterstützung! �




